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Derzeit in Bau: 

Wohnpark Felbertauern“ Matrei i. O.

Fertigstellung Sommer 2021

Imst . Fertigstellung Winter 2021 / 22

Nassereith . Fertigstellung Winter 2021 / 22

Scheffau . Fertigstellung Winter 2021 / 22

Derzeit in Planung:
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GHS – Richtig gut gebaut!GHS – Richtig gut gebaut!

Die Wohnobjekte der GHS überzeugen durch zeitgemäße Architektur und 
werden nach den aktuellen Kriterien der Niedrigenergiebauweise errichtet. 
Wohnungsgrundrisse überzeugen durch lebensnahe Konzeption und berück-
sichtigen alle Ansprüche in Bezug auf Behaglichkeit und Funktionalität. 
70 Jahre Erfahrung machen uns zu einem verlässlichen Partner bei der 
Begleitung und Umsetzung aller Bauprojekten der Tiroler Gemeinden.

 

JAHRE

GHS

ANZ_215x138+_2020_HQ.pdf   1   16.04.21   08:54

Grundsätzlich gilt, dass die Sorgfalt eines 
Aufsichtsratsmitglieds an einem objektiv-
normativen Sorgfaltsmaßstab zu messen 
ist. Das bedeutet, dass sich ein Organmit-
glied nicht darauf berufen kann, dass es 
nicht über die notwendigen Fähigkeiten 
und Erfahrungen verfügen würde, die es 
zur Durchführung der durch die Funktion 
übertragenen Aufgaben benötigt. 

Das Ausmaß der Sorgfaltspflicht wird viel-
mehr an objektiven Kriterien, nämlich der 
Branche, in der das Unternehmen tätig ist, 

der Größe des Unternehmens, der Markt-
position des Unternehmens, der Risikoge-
neigtheit des Geschäftskreises, in dem das 
Unternehmen tätig ist etc. festgemacht. 
Das bedeutet, dass Aufsichtsratsmitglieder 
in geschäftlichen Dingen ein großes Maß 
an Erfahrung und Wissen benötigen, um 
schwierige rechtliche und wirtschaftliche 
Zusammenhänge zu erkennen und diese in 
Bezug auf die Beurteilung und auf den Ein-
fluss auf die Gesellschaft richtig beurteilen zu 
können. Umso wesentlicher ist es, dass Auf-
sichtsratsmitglieder entsprechende Kennt-

nisse erwerben und sich der Aufsichtsrat 
im Zweifelsfall sachverständig beraten lässt. 
Besonders wichtig scheint in diesem Zu-
sammenhang die persönliche Fortbildung in 
wesentlichen Branchenthemen zu sein. 

Aus anwaltlicher Sicht sind zur Haftungsver-
meidung insbesondere folgende Empfeh-
lungen auszusprechen: (i) Eigenständige 
Dokumentation der Tätigkeit (Sitzungsproto-
kolle etc.); (ii) Striktes Anfordern der erforder-
lichen Informationen, um Entscheidungen 
treffen zu können; (iii) Abschluss von D & O-
Versicherungen bzw. Managerrechtsschutz-
versicherungen sowie, wenn erforderlich, 
die (iv) Einschaltung von Sachverständigen.

Weinrauch Rechtsanwälte GmbH 
+43 1 533 64 99 | kanzlei@anwaltei.at 
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HAFTUNGSMASSSTAB FÜR AUFSICHTSRATSMITGLIEDER
Die Anforderungen an Organmitglieder haben sich über die letz-
ten Jahrzehnte stetig erhöht. Dies gilt nicht nur für Mitglieder der  
Geschäftsführung, sondern auch für Aufsichtsratsmitglieder, unab-
hängig von der Gesellschaftsform. Auch für Aufsichtsratsmitglieder 
einer Genossenschaft, die ihr Mandat oftmals unentgeltlich ausüben, 
gelten ähnliche Sorgfaltsmaßstäbe.

rechtlich.betrachtet von roland weinrauch

Eingefügt wurde § 15h WGG im Rahmen der 
WGG-Novelle 2019. Als eine flankierende 
Schwesterbestimmung zu § 15g WGG soll 
er Spekulation mit gemeinnützig errichte-
tem Wohnraum hintanhalten und die Selbst-
nutzung nachträglich gem. § 15b ff WGG 
erworbenen, gefördert errichteten Wohn-
raumes fördern. Anzuwenden ist die Be-
stimmung, sofern ein Antrag auf nachträg-
liche Übereignung gemäß § 15e WGG bzw. 
ein freiwilliges Kaufanbot der betreffenden 
gemeinnützigen Bauvereinigung gemäß § 
15c lit b WGG nach dem 31. 7. 2019 datiert. 
Folglich gem. § 39 Abs. 36 WGG letzter Satz 
auch auf bestehende Vertragsverhältnisse.

So wird das nachträglich übereignete vor-
malige Mietobjekt befristet dem Vollan-
wendungsbereich des Mietrechtsgesetzes 
unterworfen. Ein Hauptmietzins, der den 
jeweiligen Richtwert ohne Zu- und Ab-
schläge überschreitet, ist von Teilnichtig-
keit betroffen. Entsprechend § 29 Abs. 1 Z 3 
MRG ist bei befristeter Vermietung zudem 
ein Befristungsabschlag im Ausmaß von 
25 Prozent in Ansatz zu bringen – und es 
gilt den vergleichsweise engen mietrecht-
lichen Betriebskostenkatalog zu beachten. 
Die Folgen im Falle einer Weitervermietung 
an Dritte sind im Vergleich zur Situation vor 
Inkrafttreten der WGG-Novelle 2019 be-
deutsam: Typischerweise fielen Options-
wohnungen aufgrund des Datums der 
Baubewilligung im Fall des privilegierten 

Erwerbs bisher unter den Teilausnahmetat-
bestand. Im Regelfall bedeutete dies freie 
Mietzinsbildung einerseits und den Entfall 
des Befristungsabschlags andererseits. Die 
§§ 18 Abs. 3a und 3b WGG setzen der Fix-
preisbildung gem. §§ 15a, 15d WGG ihre be-
tragsmäßige Grenze in Gestalt der offen-
kundigen Unangemessenheit. Diese liegt 
vor, sofern der ortsübliche „Preis für frei fi-
nanzierte gleichartige Objekte“ überschrit-
ten wird. In diesem Fall sieht § 15d Abs. 2 
WGG die gerichtliche Preisfestsetzung vor.

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 
kennt explizit das Ertragswert-, Vergleichs-
wert- und Sachwertverfahren. Auf den Er-
tragswert eines Objekts haben die durch  
§ 15h WGG (befristet) herabgesetzten miet-
rechtlichen Ertragsmöglichkeiten wertmin-
dernden Einfluss. Es stellt sich allerdings die 
Frage, inwieweit das Ertragswertverfahren 
eine geeignete Methode im Bereich der 
Preisfestsetzung im Zusammenhang mit der 
nachträglichen Eigentumsbegründung gem. 
§§ 15b ff WGG ist: Der Gesetzgeber präfe-
riert im gegenständlichen Kontext – wie 
erwähnt – explizit die Selbstnutzung des zu 
erwerbenden Objekts. Dies wird wiederum 
gegen die methodische Tauglichkeit des 
Ertragswertverfahrens ins Treffen zu führen 
sein: dem Ertragswertverfahren gemäß § 5 
LBG liegt der kapitalisierte Reinertrag aus der 
Vermietung zugrunde. Er zielt dadurch auf 
die Fremdnutzung ab, was methodisch die 

Intention des Gesetzgebers hinsichtlich der 
Selbstnutzung konterkarieren würde. Wie-
wohl an dieser Stelle anzumerken ist, dass 
Prader/Hauswurz dahingehend argumen-
tieren, die geminderten Ertragsmöglichkei-
ten in der Preisbildung zu berücksichtigen. 
Hier bleibt allerdings mit Garzon zu beden-
ken, dass der Gesetzgeber einen Vergleich 
frei finanzierter Objekte mit gefördert er-
richteten Objekten direkt anordnet und auf 
die Art der Errichtung bzw. deren Merkmale 
abstellt – nicht auf die Ertragsstärke.

Auch die Rechtsprechung der jüngeren 
Vergangenheit in Gestalt des OGH rückt 
(tendenziell) den Vergleichswert in den 
Vordergrund. Würth/Zingher beschäftig-
ten sich mit dem Bedeutungsinhalt der Be-
grifflichkeit des Substanzwertes gem. § 23 
Abs. 4c WGG, der dem LBG fremd ist. Sie 
kommen zum Schluss, dass im Zuge der 
Wertermittlung bei nachträglicher Eigen-
tumsbegründung „das Ertragswertverfah-
ren (§ 5 LBG) ausgeschlossen wäre“. 

Der Blick in Materien, Rechtsprechung und 
die Literatur lassen Wertanpassungen im 
Bereich des Fixpreises im Zusammenhang 
mit § 15h nicht geboten erscheinen. 
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Neuland § ��h WGG

EINFLUSS AUF DIE  
FIXPREISBILDUNG  
GEM. §§ 15a, 15d WGG?
§ ��h WGG bildet rechtliches Neuland. Die ��-jährige  
Mietzinsbegrenzung bei Wiedervermietung infolge nachträglicher  
Eigentumsbegründung gem. § ��b ff WGG wirft in der Praxis 
Fragen hinsichtlich der zulässigen Höhe des Fixpreises auf.  
Ein tiefer Blick in die Materie lässt Wertanpassungen aus  
diesem Grund jedoch nicht geboten erscheinen.
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